
Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen
Besten Dank für das Vertrauen und Interesse, das Sie uns entgegenbringen. Wir empfehlen Ihnen, die
nachfolgenden «Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen» sorgfältig zu lesen, denn sie zeigen, wel-
che Leistungen wir erbringen, wofür wir Ihnen gegenüber einstehen, und welche Verpflichtungen Sie uns
gegenüber eingehen.

1. VERTRAGSABSCHLUSS
Der Vertrag zwischen Ihnen und Holiday 
Partner kommt mit der Bestätigung Ihrer 
schriftlichen, telefonischen, elektroni-
schen (online) oder persönlichen Anmel-
dung (Buchung) zustande. Innerhalb von 
3 Arbeitstage nach Abschluss der Buchung 
(massgebend ist das Datum der Reise-
bestätigung/Faktura) können Sie kosten-
los vom Vertrag zurücktreten. Diese Rege-
lung gilt nicht für Buchungen, die weniger 
als 31 Tage vor der Abreise erfolgen oder 
für Buchungen die eine spezielle Rück-
frage beim Leistungsträger erfordern (au-
sser Kontingentbuchungen).
Mit der Überweisung Ihrer Anzahlung be-
stätigen Sie, von den Reisebedingungen 
Kenntnis genommen zu haben.

1.1. Als Reiseveranstalter verpflichtet sich 
Holiday Partner:
•Die versprochenen Leistungen der Reise 
gemäss der Leistungsbeschreibung des 
zum Zeitpunkt Ihrer Buchung gültigen Rei-
seprospektes/Inserats und der Bestätigung 
sorgfältig zu erfüllen.

1.2. Als Reiseteilnehmer(in) verpflichten 
Sie sich:
• den für die Reise vereinbarten Pauschal-
preis sowie die im Pauschalpreis nicht in-
begriffenen Sonderleistungen (z.B. Versi-
cherungsprämien, Visagebühren, Exkursio-
nen, Gebühren für fakturierte Extraleistun-
gen und Buchungsgebühren) zu bezahlen.
• die notwendigen Reisedokumente zu be-
sorgen und die jeweils gültigen Pass-, Zoll-, 
Devisen- und Gesundheitsbestimmungen 
des Reiselandes einzuhalten.

2. PREISE / BUCHUNGSGEBÜHREN
Unsere Preise verstehen sich (wo nicht 
speziell erwähnt) pro Person in Schwei-
zer Franken bei Unterkunft im Doppelzim-
mer. Die Preise können unserer Ausschrei-
bung entnommen werden. Die Gültigkeit 
der ausgeschriebenen Preise für die Ver-
längerungen und die maximale Aufent-
haltsdauer können beschränkt werden. 
Früher publizierte Preise eines Angebotes 
(z.B. im Katalog, Prospekt, Internet) wer-
den mit der Neuausgabe des gleichen An-
gebotes (z.B. im Katalog, Prospekt, Inter-
net) für neu buchende Kunden ungültig. 
Es sind die jeweils bei der Buchung gül-
tigen Preise massgebend. Zusätzlich zum 
publizierten Preis wird pro Auftrag eine 
Buchungsgebühr von Fr. 20.- berechnet. 
Ihr Reisebüro kann ausserdem eine Auf-
tragspauschale und Kostenanteile für die 
Reservation und die Bearbeitung verrech-
nen. Für Buchungen von «Nur-Landarran-
gements» ( z.B. Unterkunft oder Rundreise 
ohne publizierte Flug- oder Bus-Leistung) 
verrechnen wir einen Zuschlag von Fr. 30.- 
pro Person, höchstens Fr. 60.- pro Auftrag.

2.1. Zahlungsbedingungen
• Bei Vertragsabschluss ist eine Anzah-
lung fällig und der Buchungsstelle umge-
hend zu entrichten. Sie beträgt 30% des 
Arrangementpreises.
• Die Restzahlung hat spätestens 30 Tage 
vor Abreise zu erfolgen. Bei Buchungen in-
nerhalb von 4 Wochen vor Abreise ist der 
Gesamtbetrag bei Vertragsabschluss fällig 
und 5 Tage nach Erhalt der Rechnung zu 
bezahlen, spätestens jedoch vor Abreise.

2.2. Preisänderungen
Es ist möglich, dass die in den Prospek-
ten/Inseraten publizierten Preise erhöht 
werden müssen, insbesondere in folgen-
den Fällen:
• bei nachträglichen Preiserhöhungen oder 
Tarifänderungen unabhängiger Transport-
unternehmen (z.B. Treibstoffzuschläge)
• bei Erhöhung oder Neueinführung staat-
licher Abgaben und Gebühren (z.B. Sicher-
heits- und Flughafentaxen)
• bei staatlich verfügten Preiserhöhungen 
(z. B. Mehrwertsteuer etc.)
• bei Wechselkursänderungen. In diesen 
Fällen behalten wir uns vor, Preiserhöhun-
gen, verglichen mit den in den Prospekten/
Inseraten angegebenen Preisen, weiterzu-
belasten, jedoch spätestens bis 22 Tage 
vor dem vereinbarten Reisetermin. Beträgt 
die Preiserhöhung mehr als 10% des pub-
lizierten und bestätigten Pauschalpreises, 
haben Sie das Recht, innert 5 Tagen kos-
tenlos vom Vertrag zurückzutreten oder 
ohne Mehrkosten auf eine von uns al-
lenfalls offerierte, andere Reise umzubu-
chen. Bereits geleistete Zahlungen werden 
Ihnen im Falle des Rücktritts schnellstmög-
lich ohne jeglichen Abzug erstattet.

3. SIE KÖNNEN IHRE REISE NICHT 
ANTRETEN (ANNULLIERUNG) ODER 
ÄNDERN IHREN VERTRAG
3.1. Annullierung
• Falls Sie die Reise am vereinbarten Reise-
termin nicht antreten können, müssen Sie 
dies unverzüglich mittels eingeschriebe-
nem Brief unter Angabe des Grundes und 
Beilage bereits ausgehändigter Reisedoku-
mente mitteilen.
• Nebst der Bearbeitungsgebühr von Fr. 
100.– pro Person, höchstens jedoch Fr. 
200.– pro Auftrag und der Versicherungs-
prämien bezahlen Sie, je nach Datum des 
Rücktritts vom Vertrag, die folgenden Kos-
ten in Prozenten vom Arrangementpreis:
Tage vor Abreise
30 – 15 Tage 30%
14 – 8 Tage 50%
7 – 0 Tage 80%

Nichtantritt der Reise ohne vorherige Mel-
dung, zu spätes Erscheinen am Abflugs- 
oder Abreiseort oder Verpassen des Ab-
flugs oder der Abfahrt wegen ungenügen-
der Reisepapiere 100%.
Für Kreuzfahrten, Schiffsreisen und Spe-
zialreisen gelten abweichende Annullie-
rungsbedingungen, welche bei der jeweili-
gen Ausschreibung publiziert werden bzw. 
in der Reisebestätigung enthalten sind.
Die branchenüblichen Bearbeitungs- und 
Buchungsgebühren der Reiseveranstalter 
bzw. – büros für Annullation und Billette 
für Veranstaltungen, die im Rahmen eines 
Reisearrangements gebucht worden sind, 
werden vergütet . Eine nachträgliche Stor-
nierung der Annullations- und Assistance-
Versicherung ist zudem nicht möglich, 
und die Prämie ist auch im Annullierungs-
fall geschuldet.

3.2. Ersatzperson
Vorausgesetzt, dass die beteiligten Unter-
nehmen Änderungen akzeptieren, keine 
behördlichen Anordnungen, gesetzli-
che Vorschriften oder Tarifbestimmun-
gen entgegenstehen, ist der Eintritt einer 

Ersatzperson unter den gleichen Voraus-
setzungen gestattet, sofern sie die be-
sonderen Erfordernisse der Reise erfüllt. 
Bedingungen:
• Nebst der Ersatzperson haften Sie persön-
lich für die Bezahlung des Reisepreises und 
allfälliger Gebühren.
• Beachtung einer Änderungsfrist von min-
destens 2 Werktagen, bei Fernflugreisen 
zusätzlich unter Vorbehalt der organisato-
rischen Möglichkeiten.

3.3. Änderung
Für Namensänderungen, Umbuchungen 
des Reisedatums oder der Unterkunft nach 
Vertragsabschluss belasten wir Sie mit 
einer Bearbeitungsgebühr von Fr. 100.– 
jedoch höchstens Fr. 200.– pro Auftrag bei 
Arrangements mit Flugleistung. Bei allen 
anderen Leistungen berechnen wir Ihnen 
eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.- pro 
Person, jedoch höchstens Fr. 100.- pro 
Auftrag. Für Umbuchungen innerhalb der 
Annullationsfristen gemäss Abschnitt 3.1. 
sind ausserdem die prozentualen Annulla-
tionskosten geschuldet.

4. ANNULLIERUNGSKOSTEN – UND 
ASSISTANCE-VERSICHERUNG
Die Prämie der Annullierungskosten- und 
Assistance- Versicherung ist im Arran-
gementpreis nicht inbegriffen und wird 
Ihnen automatisch in Rechnung gestellt. 
Sofern Sie gegen diese Risiken bereits ver-
sichert sind (z.B. ETI Schutzbrief, Intertours-
Winterthur etc), wird Ihnen nach Rücksen-
dung der Verzichtserklärung und der Po-
lice innerhalb von 7 Tagen nach Buchungs-
datum eine Bestätigung ohne diese Versi-
cherung zugestellt.
Die Reiseversicherung MobiTour der 
Schweizerischen Mobiliar Versicherung 
bietet Ihnen vor der Reise (prozentuale 
Annullierungskosten gemäss Abschnitt 
3.1. und 3.3. exkl. Bearbeitungsgebühren) 
und während der Reise (Assistance) um-
fassenden Versicherungsschutz für versi-
cherte Ereignisse.

4.1. Versicherte Ereignisse
Die versicherte Person oder der gleichzei-
tig gebuchte Reisebegleiter
• erkrankt ernsthaft, leidet an erheblichen 
Schwangerschaftsbeschwerden, erleidet
durch einen Unfall schwere Verletzungen 
oder stirbt;  
• kann die Reise nicht antreten oder muss 
zurückreisen, weil eine persönlich sehr na-
hestehende Person oder die Stellvertre-
terin bzw. der Stellvertreter am Arbeits-
platz ernsthaft erkrankt, an erheblichen 
Schwangerschaftsbeschwerden leidet, 
durch einen Unfall schwere Verletzungen 
erleidet oder stirbt oder weil an Hausrat 
oder Gebäude der versicherten Person 
oder des gleichzeitig gebuchten Reisebe-
gleiters ein grosser Schaden entstanden 
ist. Die Anwesenheit der versicherten Per-
son bzw. des gleichzeitig gebuchten Reise-
begleiters zu Hause oder am Arbeitsplatz 
ist deshalb erforderlich;
• wird an der Reisefortsetzung gehindert 
durch Ausfall des öffentlichen Transport-
mittels. Verspätungen oder Umwege gel-
ten nicht als Ausfall;
• wird an der Reise gehindert durch Streik 
oder innere Unruhen ausserhalb der 

Schweiz oder des Fürstentum Liechten-
stein oder durch Quarantäne, Epidemie 
oder Elementarereignisse;
• tritt die Reise nicht an, weil ihr Arbeit-
geber den Arbeitsvertrag gekündigt hat,
nachdem die Reise bereits gebucht war.

4.2. Kein Anspruch auf Leistungen der 
Versicherung besteht:
4.2.1. Für Ereignisse, die bei Abschluss 
der Versicherung bzw. Buchung der Reise 
bereits eingetreten sind oder erkennbar 
waren.
4.2.2. Schäden und Ereignisse als Folge 
einer behördlichen Verfügung, einer straf-
baren Handlung, von Teilnahme an gewag-
ten Handlungen mit besonderen Risiken, 
von Trunkenheit, Drogen- und Arzneimit-
telmissbrauch, vorsätzlichem/grobfahrläs-
sigem Handeln oder Unterlassen einer ver-
sicherten Person.

4.3. Weitere Bestimmungen zur 
Versicherung:
4.3.1. Leidet eine versicherte Person an 
einer chronischen Krankheit, ohne dass 
deswegen die Reise bei Abschluss der Ver-
sicherung in Frage gestellt erscheint, zahlt 
MobiTour die entstehenden versicherten 
Kosten, wenn die Reise wegen schwerer, 
akuter Verschlimmerung dieser Krankheit 
annulliert werden muss. Dies gilt auch, 
wenn die versicherte Person in einem 
solchen Fall als Folge einer chronischen 
Krankheit unerwartet stirbt. Nicht versi-
chert sind Schäden, die entstehen, wenn 
die versicherten Personen die vorgeschrie-
benen minimalen Eincheckzeiten missach-
ten und dadurch die Reise nicht angetre-
ten oder nicht fortgesetzt werden kann.
4.3.2 Die obigen Aufzählungen sind nicht 
abschliessend. In jedem Fall gelten die 
allgemeinen Versicherungsbedingungen 
der MobiTour, welche Ihnen mit der Reise-
bestätigung zugestellt werden.
4.3.2. Bei Eintritt eines versicherten Ereig-
nisses ist Holiday Partner bzw. die Mobi-
Tour zu informieren und die erforderlichen 
Beweismittel (Arztattest, amtl. Bescheini-
gung usw.) zur Verfügung zu stellen.
4.3.3. Bearbeitungsgebühren, Heilungs-
kosten (Arzt, Spital) sowie das Reisege-
päck sind nicht versichert.

5. WIR KÖNNEN DIE REISE NICHT 
DURCHFÜHREN ODER MÜSSEN 
DIESE VORZEITIG ABBRECHEN
5.1. Mindestbeteiligung/wesentliche 
Leistungsänderung vor Abreise:
Für alle publizierten Reisen gilt eine Min-
destteilnehmerzahl, die je nach Reise un-
terschiedlich sein kann. Beteiligen sich an 
einer Reise zuwenig Teilnehmer oder lie-
gen besondere Umstände vor, die uns vor 
der Abreise zu einer wesentlichen Ände-
rung der angebotenen Leistungen zwin-
gen, können wir die Reise bis 22 Tage vor 
dem vereinbarten Reisetermin absagen.
In beiden Fällen bemühen wir uns, Ihnen 
ein gleichwertiges Ersatzprogramm an-
zubieten. Ist das Ersatzprogramm güns-
tiger, vergüten wir Ihnen den Preisunter-
schied. Ist ein Ersatzprogramm nicht mög-
lich oder Sie verzichten darauf, erstatten 
wir Ihnen die bereits geleisteten Zahlun-
gen. Weitergehende Ersatzansprüche sind 
ausgeschlossen.



5.2. Höhere Gewalt und Streiks
• Liegen Gründe vor, welche die Durchfüh-
rung einer Reise verunmöglichen, wie hö-
here Gewalt, kriegerische Ereignisse, Un-
ruhen, Streiks, behördliche Massnahmen, 
Entzug oder Verweigerung von Landerech-
ten oder Umstände, die aus Sicht des Ver-
anstalters zur Gefährdung von Leben und 
Gesundheit führen könnten, kann Holi-
day Partner auch kurzfristig vom Vertrag 
zurücktreten.
• Muss aus den oben erwähnten Gründen 
die Reise oder der Aufenthalt abgebrochen 
werden, bemüht sich Holiday Partner, die 
Reiseteilnehmer so schnell wie möglich 
in ein anderes Feriengebiet oder in die 
Schweiz zurückzubringen. Holiday Part-
ner ist berechtigt, von der Rückerstattung 
Ihrer Zahlung die nachweislich erbrach-
ten Aufwendungen in Abzug zu bringen. 
Weitergehende Ersatzforderungen sind 
ausgeschlossen.

6. HAFTUNGSBESTIMMUNGEN
6.1. Allgemein:
Holiday Partner haftet Ihnen gegenüber als 
Reiseveranstalter für sorgfältige Auswahl, 
Organisation und Beschaffung der verein-
barten Reiseleistungen. Massgeblich sind 
die Vereinbarungen bei Vertragsabschluss.
Änderungen bleiben vorbehalten.

6.2. Leistungsausfall:
a) aus Verschulden von Holiday Partner 
oder des Leistungsträgers: Bei einem Aus-
fall der vereinbarten Leistung vergütet 
Ihnen Holiday Partner den Ausfall oder 
Mehraufwand, sofern unsere Reiselei-
tung oder örtliche Vertretung an Ort keine 
gleichwertige Ersatzleistung offerieren 
konnte. Die Haftung bleibt auf den unmit-
telbaren Schaden beschränkt.
b) durch unvorhersehbare Umstände 
oder höhere Gewalt: Holiday Partner haf-
tet nicht für Programmänderungen, die 
auf Flug- oder Busverspätungen, Streiks, 
höhere Gewalt, behördliche Massnahmen 
oder nicht abwendbare Versäumnisse Drit-
ter, für die Holiday Partner nicht einzuste-
hen hat, zurückzuführen sind.
c) Unfälle und Erkrankungen: Bei Tod, Kör-
perverletzung oder Erkrankung, die von 
Holiday Partner schuldhaft verursacht wur-
den, haftet Holiday Partner für den unmit-
telbaren Schaden. Haftet Holiday Partner 
für Schäden, die von beauftragten Unter-
nehmen (Hotels, Fluggesellschaften etc.) 
verursacht wurden, sind Ihre Schadener-
satzansprüche an Holiday Partner abzutre-
ten. In Haftungsfällen, die im Zusammen-
hang mit Flugtransporten oder bei Benüt-
zung anderer Transportunternehmen (Ei-
senbahn-, Schiffs-, Busunternehmen etc.) 
eintreten, sind die Entschädigungsan-
sprüche der Höhe nach auf die Summen 

beschränkt, die sich aus den anwendba-
ren internationalen Abkommen oder nati-
onalen Gesetzen ergeben.
d) Sachschäden: Holiday Partner haftet im 
Falle von Verlust, Diebstahl, Vermögens-
schäden und Sachschäden
nur, wenn Holiday Partner oder die ört-
liche Vertretung ein Verschulden trifft. 
Falls eine Haftung besteht, ist die Scha-
denersatzpflicht des Reiseveranstalters 
grundsätzlich auf den zweifachen Rei-
sepreis beschränkt (vorbehältlich der 
Haftbeschränkungen in internationalen 
Übereinkommen).
e) Besondere Veranstaltungen: Ausser-
halb des Pauschalarrangements können 
am Reiseziel örtliche Veranstaltungen oder 
Ausflüge gebucht werden, die aufgrund lo-
kaler Gegebenheiten mit besonderen Risi-
ken verbunden sind oder besondere phy-
sische Voraussetzungen verlangen. Sie bu-
chen solche Veranstaltungen auf
Ihr eigenes Risiko. Holiday Partner lehnt 
dabei jegliche Haftung ab, sofern für sol-
che Angebote nicht Holiday Partner oder 
unsere örtliche Vertretung als Veranstalter 
verantwortlich zeichnen.
f ) Versicherungsschutz: Die Haftung des 
Reiseveranstalters ist gemäss den Haf-
tungsbestimmungen beschränkt, ebenso 
die Haftungen der Fluggesellschaften oder 
übrigen Transportunternehmungen, die 
sich nach den internationalen Abkom-
men bzw. nationalen Gesetzen richten. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 
die Transportunternehmungen in ver-
schiedenen Ländern mangels gesetzlicher 
Grundlagen nur über einen ungenügen-
den Versicherungsschutz für Unfälle ver-
fügen. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Versi-
cherungsschutz zu prüfen und allenfalls 
für die Dauer der Reise entsprechende 
Reiseversicherungen abzuschliessen, wie 
z. B. Reisegepäck-, Reiseunfall-und/oder 
Reisekrankenversicherungen.

6.3. Beanstandungen/Ersatzansprüche
Wird eine vereinbarte Leistung mangelhaft 
oder überhaupt nicht erbracht, sind Sie be-
rechtigt und verpflichtet, bei unserer örtli-
chen Reiseleitung oder der Holiday Partner 
Vertretung sofortige und unentgeltliche 
Abhilfe zu verlangen. Ist Abhilfe oder eine 
angemessene Lösung innert 48 Stunden 
nicht möglich, sind Sie berechtigt, selbst 
für Abhilfe zu sorgen. Kann eine gleichwer-
tige Ersatzleistung nicht erbracht werden, 
haben Sie Anspruch auf eine Preismin-
derung oder, gegen Beleg, auf Ersatz der 
Kosten bei eigener Abhilfe im Rahmen der 
ursprünglich vereinbarten Leistung. Wei-
tergehende Ersatzansprüche sind ausge-
schlossen. Falls ein Leistungsmangel ein-
tritt oder Ihnen die Fortsetzung der Reise 
oder des Aufenthalts wegen schwerwie-
gender Mängel nicht mehr zugemutet 

werden kann, so müssen Sie sich Ihre Be-
anstandung von unserer Reiseleitung oder 
örtlichen Holiday Partner Vertretung be-
stätigen lassen. Ihre Beanstandung und die 
Bestätigung unserer Reiseleitung oder ört-
lichen Holiday Partner Vertretung ist uns 
zur Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen unmittelbar, spätestens aber 
20 Tage nach Ihrer Rückkehr einzureichen.
Schadenersatzansprüche später eintref-
fender Beanstandungen oder solche ohne 
Bestätigung unserer Reiseleitung/ Vertre-
tung können von Holiday Partner abge-
lehnt werden.

7. VERSCHIEDENES
7.1. Flugzeiten / Busabfahrtszeiten
Kann ein publiziertes Flugtransportunter-
nehmen aus nicht vorhersehbaren Grün-
den die vereinbarten Leistungen nicht 
zeitgerecht mit den vorgesehenen Flug-
zeugtypen durchführen, behalten wir uns 
vor, den Transport mit einem anderen 
Flugtransportunternehmen, anderen Flug-
zeugtyp oder geänderten Flugzeiten
auszuführen. Den definitiven Flugplan er-
halten Sie mit dem Reiseprogramm. Alle 
Kunden, die nicht in der gebuchten Un-
terkunft zu erreichen sind, müssen ihren 
Rückflug obligatorisch 72 Stunden, spä-
testens aber 24 Stunden vor der Rückreise 
bei unserer lokalen Reiseleitung oder Ver-
tretung rückbestätigen lassen. Auch Aen-
derungen der Busabfahrtszeiten und Ab-
fahrtsorte bleiben vorbehalten. Sie erhal-
ten die definitiven Abfahrtsorte und –zei-
ten mit dem Reiseprogramm. 

7.2. Pass, Visa, Impfungen
Mit der Reisebestätigung übersenden wir 
Ihnen ausführliche Informationen über die 
bei der Reise notwendigen Formalitäten 
für Schweizer Bürger sowie für Auslän-
der, sofern uns diese ihre Nationalität bei 
Buchungsabschluss bekanntgeben. Holi-
day Partner übernimmt keine Haftung für 
Einreiseverweigerung aufgrund fehlender 
oder ungenügender Reisepapiere oder 
nicht erhaltener Visa.

7.3. Reisedokumente
Die Reisedokumente erhalten Sie, nach 
Eingang der vollständigen Zahlung, in der 
Regel 10 Tage vor Abreise.

7.4. Zimmerräumung
In der Regel sind die Unterkünfte am An-
kunftstag zwischen 12.00 Uhr und 14.00 
Uhr bezugsbereit und müssen am letzten 
Tag der bestätigten Unterkunft bis spätes-
tens um 11.00 Uhr geräumt werden. Dies 
gilt auch bei Ankunft am frühen Morgen 
oder bei Abreise am späten Abend oder 
nach Mitternacht.

7.5. Zusatzbetten
Zusatzbetten in Doppelzimmern sind in 
der Regel Klappbetten, die etwas schma-
ler sind und den Komfort insbesondere bei 
Benützung durch Erwachsene beeinträch-
tigen können.

7.6. Sonderwünsche, 
die auf der Bestätigung vermerkt werden, 
sind grundsätzlich unverbindlich und nicht 
Vertragsbestandteil.

7.7. Für die zu erbringende Leistung 
sind ausschliesslich die jeweiligen Pros-
pekte oder Inserate massgebend, für wel-
che Holiday Partner als Veranstalter verant-
wortlich zeichnet. Andere Prospekte (Ho-
telprospekte und anderes, nicht von uns 
produziertes Informationsmaterial) sind 
nicht Gegenstand des Reisevertrages und 
Holiday Partner haftet nicht für die darin 
enthaltenen Angaben.

8. OMBUDSMAN
Vor einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung sollten Sie an den unabhängigen 
Ombudsman für das Reisegewerbe ge-
langen. Der Ombudsman ist bestrebt, bei 
jeder Art von Problemen eine faire und 
ausgewogene Einigung zu erzielen. Ad-
resse: Ombudsman der Schweizer Reise-
branche, Postfach, 4601 Olten.

9. GERICHTSSTAND
Im Verhältnis zwischen Ihnen und Holiday 
Partner GmbH ist ausschliesslich schweize-
risches Recht anwendbar. Klagen können 
nur am Sitz der Holiday Partner GmbH in 
Urdorf/Zürich eingereicht werden.

Veranstalter:
Holiday Partner GmbH
Dorfstrasse 21
8902 Urdorf

Stand April 2010


